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Bekanntmachungen

Das Standesamt der Stadt Bayreuth bietet zusätzlich zu den 
bereits bekannt gegebenen Terminen (17. Mai, 28. Juni, 
19. Juli und 23. August) eine weitere Möglichkeit für Sams-
tagstrauungen im historischen Ambiente des Rokokosaals in 
Schloss Carolinenruhe/Colmdorf an. Auch am 6. Dezember 
können sich dort Heiratswillige von 10 bis 12 Uhr in einem 
halbstündlichen Turnus das Ja-Wort geben. Das Standesamt 
weist darauf hin, dass für diese Samstagstrauungen zusätz- 
liche Gebühren anfallen.

Trautermine in Schloss Carolinenruhe

Der Aschermittwoch, 05.03.2025, gilt nach dem Bayer. Feier-
tagsgesetz (FTG) als „Stiller Tag“.

An den „Stillen Tagen“ sind öffentliche Unterhaltungsveran-
staltungen nur dann erlaubt, wenn der diesen Tagen ent-
sprechende ernste Charakter gewahrt ist.

Verboten sind damit nicht nur Tanzveranstaltungen, son-
dern auch der Betrieb von Unterhaltungsunternehmen wie 
beispielsweise der einer Spielhalle.

Sportveranstaltungen sind jedoch erlaubt.

Bayreuth, den 20.01.2025
STADT BAYREUTH

   Referat für Personal, Recht,
   öffentliche Sicherheit und   
   Ordnung:
gez. Thomas Ebersberger gez. Ulrich Pfeifer
Oberbürgermeister Berufsmäßiges 
   Stadtratsmitglied

„Stiller Tag“ am Aschermittwoch
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Absolventen der bayerischen Wirtschaftsschulen weisen 
statistisch die geringste Abbrecherquote während ihrer 
Berufsausbildung auf. Dies ist ein Beleg dafür, dass diese 
Schulart umfassend, zielgerichtet und praxisnah auf die Er-
fordernisse des Berufslebens vorbereitet. Wirtschaftsschüler 
haben einerseits hervorragende Chancen bei der Ausbil-
dungsplatzsuche, andererseits steht ihnen auch der Weg an 
weiterführende Schulen wie FOS und Gymnasium nach dem 
Wirtschaftsschulabschluss offen.

Die Wirtschaftsschulen sind, was die pädagogische Ausrich-
tung betrifft, den anderen weiterführenden Schulen wie 
Gymnasium und Realschule voraus. „LehrplanPLUS“ heißt 
das neue Unterrichtskonzept des Kultusministeriums, das 
die Vermittlung von Kompetenzen neben der reinen Wis-
sensvermittlung in den Mittelpunkt stellt. Man möchte da-
mit den Anforderungen der modernen Berufswelt nachkom-
men, bei denen es nicht mehr darauf ankommt, das immer 
rasanter anwachsende Wissen selbst zu besitzen, sondern im 
Bedarfsfall in der Lage zu sein, sich die notwendigen Infor-
mationen zu beschaffen und Problemlösungsstrategien zu 
entwickeln.

Neu: Ein Übertritt ist bereits nach der 5. Klasse einer Mittel-
schule, einer Realschule und des Gymnasiums in die 6. Klasse 
möglich.

Die Städtische Wirtschaftsschule in der Brandenburger Str. 
12  bietet zwei Möglichkeiten:
 die vierstufige Form (Eingangsklassen 6 oder 7)   
 und 
 die zweistufige Form (Eingangsklasse 10) 

Die vierstufige Wirtschaftsschule beginnt in der 6. Klasse 
(als Vorbereitungsklasse) bzw. 7. Klasse neben allgemein-
bildenden Inhalten mit ersten wirtschaftlichen Grundlagen 
in den Fächern „Digitale Bildung und ökonomische Grund-
lagen“. Ab der 9. Klasse spielt das Übungsunternehmen 
eine zentrale Rolle. Hierbei setzen die Schüler ihre in der 
Theorie erworbenen wirtschaftlichen Kenntnisse an einem 
modern ausgestatteten Büroarbeitsplatz selbstständig und 
eigenverantwortlich um und sammeln erste Erfahrungen in 
praktischen Tätigkeiten wie Angebote und Bestellungen ver-
fassen, Rechnungen erstellen, Zahlungsvorgänge abwickeln 
usw. 

Die zweistufige Wirtschaftsschule beginnt mit der 10. Klasse. 
Sie bietet für Mittelschüler, Gymnasiasten und Realschüler 
nach der 9. Klasse die Möglichkeit zum Erwerb der mittleren 
Reife. Eine Voranmeldung mit dem Zwischenzeugnis wird 
empfohlen.

Wirtschaftsschule – mittlerer Schulabschluss mit praxisnaher Ausbildung

Ab dem Schuljahr 2025/2026 können Schülerinnen und 
Schüler der 9. und zweistufigen 10. Klassen innerhalb des 
Modularen Unterrichts Wirtschaftsbereiche auswählen, die 
in zwei Schuljahren einen vertieften Einblick in verschiede-
ne Ausbildungsberufe gewährleisten sollen. Zur Auswahl 
stehen generell folgende Module:

Nachhaltiges Wirtschaften, Umwelttechnik, Gesundheits-
ökonomie, Sozialökonomie, E-Commerce, Wirtschaftsinfor-
matik, Technische Informatik, Fit For Finance, Robotik, Gen-
der Shift, Gamefication, Forschen@Home, Glokalisierung 
und Mechatronic.

Ein Übertritt ab der 5. Klasse ist in Vorbereitung!

Die Schule lädt alle interessierten Eltern mit ihren Kindern, 
ebenso wie alle übrigen Bürgerinnen und Bürger, ein zum 

Tag der offenen Tür 
am Samstag, 15. März 2025,
von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr,
in der Brandenburger Str. 12. 

Die Schule gewährt einen Eindruck in das Schulleben und in 
moderne Unterrichtsformen in ihren neuen, mit modernster 
Technik ausgestatteten Räumen. Außerdem werden indivi-
duelle Beratungsgespräche zu den Aufnahmebedingungen 
angeboten.

Anmeldungen für das kommende Schuljahr:

ab dem Zwischenzeugnis bzw. mit dem Übertrittszeugnis!
für die zweistufige WS: Voranmeldungen ab sofort
Bürozeiten: Mo. – Do. 8:00 Uhr – 15:30 Uhr, Freitag bis 13:00 
Uhr

Mitzubringen sind das Zwischenzeugnis des laufenden 
Schuljahres und die Geburtsurkunde.

Weitere Auskünfte erteilt das Sekretariat der Schule:

Städtische Wirtschaftsschule Bayreuth
Brandenburger Str. 12
95448 Bayreuth
Tel. 0921 78965-0
Verwaltung@swsbayreuth.de 
www.swsbayreuth.de 

www.swsbayreuth.de
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Das nachstehend aufgeführte Sparkassenbuch, ausgestellt 
von der Sparkasse Bayreuth, ist verloren gegangen:

Konto-Nr. neu 3411703105
Konto-Nr. alt        11703105

Gemäß Art. 35 des Ausführungsgesetzes zum BGB wird der 
gegenwärtige Inhaber dieser Urkunde aufgefordert, binnen 
einer Frist von

drei Monaten

seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches bei der 
unterzeichneten Sparkasse anzumelden.

Die Urkunde wird nach Fristablauf für kraftlos erklärt.

Sparkasse Bayreuth

Der Vorstand

Aufgebot eines Sparkassenbuches

Das nachstehend aufgeführte Sparkassenbuch, ausgestellt 
von der Sparkasse Bayreuth, ist verloren gegangen:

Konto-Nr. 3714093873

Gemäß Art. 35 des Ausführungsgesetzes zum BGB wird der 
gegenwärtige Inhaber dieser Urkunde aufgefordert, binnen 
einer Frist von

drei Monaten

seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches bei der 
unterzeichneten Sparkasse anzumelden.

Die Urkunde wird nach Fristablauf für kraftlos erklärt.

Sparkasse Bayreuth

Der Vorstand

Aufgebot eines Sparkassenbuches

Der Stadtentwicklungsausschuss hat am 04.02.2025 die Vergabe der nachstehend aufgeführten Bauleistungen beschlossen: 

Baumaßnahme     Firma  Auftragsdatum

Bushaltestelle Warmensteinacher Straße  SBG Tiefbau GmbH 12.02.2025
Tiefbauarbeiten     Schaumbergstraße 1, 95032 Hof

Vergabe von Bauleistungen durch das Tiefbauamt der Stadt Bayreuth

Einladung zur Jahreshauptversammlung
der Jagdgenossenschaft Bayreuth

am Dienstag, den 25.03.2025, um 19:00 Uhr,

in der Gaststätte Kolb in Wendelhöfen

Tagesordnung:
- Jahres- und Kassenbericht mit Entlastung der 
  Vorstandschaft
- Wünsche und Anträge
- Auszahlung der Jagdpachtgelder, diese können nur bis 
  08.04.2025 ausbezahlt werden.

Der Jagdvorstand
gez. Fritz Sommerer
Jagdvorsteher

Jagdgenossenschaft Bayreuth Ausbau Klärwerk Bayreuth – Ausbaupaket A

Die Veröffentlichung der Ausschreibungen erfolgt zu-
künftig nicht mehr im Amtsblatt der Stadt Bayreuth, 
sondern nur noch im EU-Amtsblatt und Staatsanzeiger 
sowie auf der städtischen Website unter 
www.ausschreibungen.bayreuth.de.

Sämtliche Vergabeunterlagen werden auf der Vergabe-
plattform www.dtvp.de kostenlos elektronisch zur Ver-
fügung gestellt.

Interessierte Firmen werden gebeten, sich dort über lau-
fende Ausschreibungen zu informieren.
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Anmeldung im März 2025 

Beginn der Schulpflicht:  
a) für alle im Vorjahr zurückgestellten Kinder  
b) regulär: für alle Kinder, die bis zum 30.09.2025 sechs Jahre 
     alt werden (geb. bis 30.09.2019)   
      Kinder, die im Zeitraum vom 1. Juli bis zum 30. September 
     sechs Jahre alt werden, können schulpflichtig werden 
     (Einschulungskorridor)
c) auf Antrag: für Kinder, die zwischen dem 01.10.2025 und 
     31.12.2025 sechs Jahre alt werden   
d) auf Antrag mit Gutachten: Kinder, die erst ab dem 
     01.01.2026 sechs Jahre alt werden (geb. ab 01.01.2020)  

Zuständige Schule 
Die Schulanmeldung der Schulanfängerinnen und Schul-
anfänger findet an derjenigen Grundschule statt, in deren 
Schulsprengel die Kinder zum Zeitpunkt der Schulanmel-
dung ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort haben (Art. 42 
BayEUG), sofern sie nicht eine staatlich anerkannte bzw. 
staatlich genehmigte private Grundschule besuchen wollen. 
Wird das Kind an einer privaten Grundschule angemeldet, ist 
die zuständige Grundschule darüber zu informieren. 

In der Stadt Bayreuth bestehen folgende Grundschulen:
- Graser-Grundschule

Aufnahme in die Grundschule zum Schuljahr 2025/2026

- Grundschule Bayreuth-Herzoghöhe
- Jean-Paul-Grundschule
- Grundschule Bayreuth-Laineck
- Grundschule Bayreuth-Lerchenbühl
- Luitpold-Grundschule
- Grundschule Bayreuth-Meyernberg
- Grundschule Bayreuth-St. Georgen
- Grundschule Bayreuth-St. Johannis

Kinder aus dem Stadtteil Oberpreuschwitz sind an der 
Grundschule Herzoghöhe, 
Kinder aus den Stadtteilen Aichig, Seulbitz, Oberkonners-
reuth, Wolfsbach einschließlich dem Ortsteil Schamelsberg 
und der Gemeinde Emtmannsberg sind an der Grundschule 
St. Johannis und 
Kinder aus der ehemaligen Gemeinde Schreez sowie aus 
dem Stadtteil Thiergarten sind an der Grundschule Lerchen-
bühl anzumelden.

Anmeldung
Detaillierte Informationen zur Anmeldung erfolgen durch 
die zuständige Schule.
Die Schulen werden die Erziehungsberechtigten fristgerecht 
über die Vorgehensweise und erforderlichen Termine infor-
mieren.

Anmeldetermine der Grundschulen für das Schuljahr 2025/2026:

Nr. Grundschule     Termin   Uhrzeit
1. Graser-Grundschule Bayreuth Samstag, 15.03.2025 09:00 bis 13:00 Uhr
2. Grundschule Bayreuth-Herzoghöhe bis spätestens 15.03.2025 08:30 bis 12:30 Uhr
3. Grundschule Bayreuth-Laineck Donnerstag, 13.03.2025 13:00 bis 17:30 Uhr
4. Grundschule Bayreuth-Lerchenbühl Mittwoch, 19.03.2025 13:00 bis 16:30 Uhr
5. Grundschule Bayreuth-Meyernberg Dienstag, 11.03.2025 12:30 bis 16.30 Uhr
       Mittwoch, 12.03.2025 12:30 bis 16.30 Uhr
6. Grundschule Bayreuth-St. Georgen Dienstag, 11.03.2025 08:00 bis 16:00 Uhr
       Mittwoch, 12.03.2025 08:00 bis 16:00 Uhr
       Donnerstag, 13.03.2025 08:00 bis 16:00 Uhr
7. Grundschule Bayreuth-St. Johannis Dienstag, 18.03.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
       Mittwoch, 19.03.2025 13:00 bis 16:00 Uhr
8. Jean-Paul-Grundschule Bayreuth Montag, 17.03.2025 08:00 bis 12:00 Uhr
       Dienstag, 18.03.2025 08:00 bis 12:00 Uhr
       Mittwoch, 19.03.2025 08:00 bis 12:00 Uhr
       Donnerstag, 20.03.2025 08:00 bis 12:00 Uhr
       Freitag, 21.03.2025  08:00 bis 12:00 Uhr
9. Luitpold-Grundschule Bayreuth Montag, 17.03.2025 08:15 bis 12:00 Uhr
       Dienstag, 18.03.2025 08:15 bis 12:00 Uhr
       Mittwoch, 19.03.2025 08:15 bis 12:00 Uhr
       Donnerstag, 20.03.2025 08:15 bis 12:00 Uhr
       Freitag, 21.03.2025  08:15 bis 12:00 Uhr
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Was ist zur Anmeldung mitzubringen?
- Angaben zur Person (Geburtsurkunde und evtl. Sorge-
  rechtserklärung)
- Nachweis über Schuleingangsuntersuchung (Eltern sollen 
  Schule über Feststellungen informieren, die für die Unter-
  richtsgestaltung und das Schulleben wichtig sind)

Anträge auf frühere Einschulung bzw. Zurückstellung und 
ggf. Gastschulanträge sind spätestens bei der Schulanmel-
dung zu stellen.  

Hinweise zum Einschulungskorridor
- Die Schule berät die Erziehungsberechtigten und spricht 
  eine Empfehlung bzgl. der Einschulung des Kindes aus.  
- Die Erziehungsberechtigten entscheiden dann, ob ihr Kind 
  bereits zum kommenden Schuljahr oder erst zum darauf-
  folgenden Schuljahr eingeschult wird.  
- Wenn die Erziehungsberechtigten die Einschulung auf das 

  folgende Schuljahr verschieben möchten, müssen sie dies 
  der Schule bis spätestens 10. April 2025 schriftlich mitteilen. 
  Eine Fristverlängerung ist nicht möglich. 
- Geben die Eltern bis zum 10. April 2025 keine Erklärung 
  ab, wird ihr Kind zum kommenden Schuljahr (Schuljahr 
  2025/2026) schulpflichtig.  

Bayreuth, den 04.02.2025
STAATLICHES SCHULAMT
IN DER STADT BAYREUTH
  

gez. Thomas Ebersberger  gez. Martin Richter
Oberbürgermeister  Schulamtsdirektor
Schulamt rechtlicher Bereich  Schulamt fachlicher
    Bereich

Kulturausschuss
Montag, den 10. März 2025, 16.00 Uhr

Stadtentwicklungsausschuss
Dienstag, den 11. März 2025, 16.00 Uhr

Jugendausschuss
Montag, den 17. März 2025, 16.00 Uhr

Stadtentwicklungsausschuss
Dienstag, den 18. März 2025, 16.00 Uhr

Haupt- und Finanzausschuss
Mittwoch, den 19. März 2025, 16.00 Uhr

Die Tagesordnungen für diese im Großen Sitzungssaal des 
Neuen Rathauses Bayreuth, Luitpoldplatz 13, 2. Stock, statt-
findenden Sitzungen werden an den Amtstafeln des Neuen 
Rathauses und im Rathaus II, Dr.-Franz-Straße 6, öffentlich 
bekannt gemacht.

Bayreuth, den 18.02.2025
STADT BAYREUTH

gez. Thomas Ebersberger
Oberbürgermeister

Sitzungen des Stadtrates Bayreuth 
und seiner Ausschüsse

in der Zeit vom 03.03.2025 – 23.03.2025

Sanierung, Umbau und Erweiterung
der Stadthalle Bayreuth

Die Veröffentlichung der Ausschreibungen erfolgt zu-
künftig nicht mehr im Amtsblatt der Stadt Bayreuth, 
sondern nur noch im EU-Amtsblatt und Staatsanzeiger 
sowie auf der städtischen Website unter 
www.ausschreibungen.bayreuth.de.
Sämtliche Vergabeunterlagen werden auf der Vergabe-
plattform www.staatsanzeiger-eservices.de kostenlos 
elektronisch zur Verfügung gestellt.

Interessierte Firmen werden gebeten, sich dort über lau-
fende Ausschreibungen zu informieren.

Amtsblatt - nächste Ausgabe

Die nächste  Ausgabe des Amtsblattes erscheint am 

Freitag, 21. März 2025

Ausschreibungen – auch per Newsletter!

Städtische Ausschreibungen finden Sie auch online un-
ter www.ausschreibungen.bayreuth.de. Dort können Sie 
sich zudem für den Newsletter anmelden, der Sie umge-
hend darüber informiert, wenn neue Ausschreibungen 
der Stadt Bayreuth veröffentlicht sind.
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Hintergrund

Zur Fortführung des Deutschlandtickets haben Bund und 
Länder im Rahmen von Muster-Richtlinien zum Ausgleich 
nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahver-
kehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 
2025 aus Bundes- und Landesmitteln vom 7. Oktober 2024 
(im Folgenden: Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2025) 
Maßstäbe zur einheitlichen Ermittlung des mit der Einfüh-
rung des Deutschlandtickets verbundenen Ausgleichs ab-
gestimmt. Die Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2025 
basieren auf den Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht 
gedeckter Ausgaben im ÖPNV im Zusammenhang mit dem 
Deutschlandticket im Jahr 2024.
Die Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2025 regeln die 
Ausreichung der Finanzmittel durch die Länder an die Auf-
gabenträger und Aufgabenträgerorganisationen des Schie-
nenpersonennahverkehrs (SPNV) sowie des allgemeinen 
öffentlichen Personennahverkehrs (allgemeiner ÖPNV). Die 
Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2025 waren von den 
Ländern jeweils noch an die konkreten Verhältnisse vor Ort 
anzupassen und umzusetzen. Im Freistaat Bayern erfolgte 
dies im Rahmen von Richtlinien des Freistaates Bayern zur 
Umsetzung der Vorgaben der Muster-Richtlinien Deutsch-
landticket 2025 (im Folgenden: Richtlinien Bayern 2025; An-
lage 3). Die wesentlichen Teile der bundesweit abgestimm-
ten und durch die Verkehrsministerkonferenz bestätigten 
Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2025 sind verbindlich 
und bundesweit einheitlich umzusetzen.
Den Aufgabenträgern obliegt es, auf dieser Basis den 
Ausgleich der Auswirkungen des Deutschlandtickets 
im Verhältnis zu den Verkehrsunternehmen des SPNV 
und des allgemeinen ÖPNV nach Maßgabe der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 im Rahmen öffentlicher Dienstleis-
tungsaufträge oder allgemeiner Vorschriften zu regeln.
Um die Umsetzung des Deutschlandtickets im allgemeinen 
ÖPNV in seinem Zuständigkeitsgebiet zum 1. Januar 2025 
sowie eine rechtskonforme Finanzierung hierfür zu gewähr-
leisten, erlässt die Stadt Bayreuth eine allgemeine Vorschrift 
im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 

1370/2007 in Form einer Satzung. Die allgemeine Vorschrift 
regelt rechtsverbindlich die gemeinwirtschaftliche Ver-
pflichtung der im Zuständigkeitsgebiet der Stadt Bayreuth 
tätigen Verkehrsunternehmen des allgemeinen ÖPNV zur 
Anerkennung des Deutschlandtickets sowie im Gegenzug 
einen Ausgleich der hierdurch entstehenden finanziellen 
Nachteile. Hierdurch werden die Vorgaben zum Deutsch-
landticket bezogen auf das Zuständigkeitsgebiet der Stadt 
Bayreuth im Kalenderjahr 2025 umgesetzt.
Die verpflichtende Teilnahme und konkrete Umsetzung der 
Einnahmeaufteilung zum Deutschlandticket ist in Nr. 2.2 
und in Anlage 2 dieser allgemeinen Vorschrift verankert. 
Da die Ausgleichsermittlung grundsätzlich nach dem Um-
satz-Umsatz-Vergleich erfolgt, ist die Einnahmeaufteilung 
wesentlich für die Ausgleichsermittlung und somit auch 
Regelungsinhalt dieser allgemeinen Vorschrift. Rahmenbe-
dingungen für die Einnahmeaufteilung im Freistaat Bayern 
sind die bundesweiten Vorgaben der Verkehrsministerkon-
ferenz beziehungsweise der von dieser bestimmten Gremi-
en.
Im Freistaat Bayern wurde zusätzlich das Ermäßigungsticket 
zum Deutschlandticket für Auszubildende, Studierende und 
Freiwilligendienstleistende eingeführt (Ermäßigungsticket). 
Beim Ermäßigungsticket handelt es sich um ein für die Be-
zugsberechtigten vergünstigtes Deutschlandticket. Die zu-
sätzliche Ermäßigung wird vom Freistaat Bayern finanziert. 
Entsprechende Regelungen sind in dieser Allgemeinen Vor-
schrift sowie in Anlage 1 enthalten und in den Richtlinien 
Bayern 2025 geregelt. 
Zu berücksichtigen ist, dass der allgemeine ÖPNV im Freistaat 
Bayern zu einem Teil über öffentliche Dienstleistungsaufträ-
ge gewährleistet wird. Diese öffentlichen Dienstleistungs-
aufträge enthalten jeweils unterschiedlich ausgestaltete 
gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen in Form von Tarifvor-
gaben sowie Ausgleichsregelungen hierfür. Die allgemeine 
Vorschrift regelt daher einen grundsätzlichen Vorrang der 
öffentlichen Dienstleistungsaufträge. Sie regelt eine ge-
meinwirtschaftliche Verpflichtung zur Anerkennung des 
Deutschlandtickets nur insoweit, wie der jeweilige öffentli-
che Dienstleistungsauftrag eine entsprechende Verpflich-
tung einschließlich Ausgleichsleistungen hierfür nicht ent-
hält. Die Umsetzung der Tarifanerkennung im Einzelnen, die 
Ermittlung und Abwicklung der Ausgleichsleistungen sowie 
der erforderlichen Nachweisführung hierfür erfolgt sodann 
auf Grundlage des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungs-
auftrags unter vollständiger Beachtung der Regelungen der 
allgemeinen Vorschrift. Hierfür sind bei Bedarf Anpassungen 
der zugrundeliegenden öffentlichen Dienstleistungsaufträ-
ge in Form von Ergänzungsvereinbarungen zu treffen.
Die in der allgemeinen Vorschrift geregelte Bereitstellung 
von Daten durch die Verkehrsunternehmen stellt sicher, 

Allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/20071)
der Stadt Bayreuth über die Festsetzung des Deutschlandtickets einschließlich 

Ermäßigungsticket als Höchsttarif im Kalenderjahr 2025

1 VERORDNUNG (EG) Nr. 1370/2007 DES EUROPÄISCHEN PARLA-
MENTS UND DES RATES vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Per-
sonenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung 
der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Ra-
tes (ABl. L 315/1) in der Fassung der Verordnung (EU) 2016/2338 DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 14. Dezember 
2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 hinsichtlich 
der Öffnung des Marktes für inländische Schienenpersonenver-
kehrsdienste (ABl. L 354/22).
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dass – entsprechend den unterschiedlichen Rahmenbe-
dingungen und Einnahmeaufteilungsregelungen in den 
Verbünden und für sonstige Gemeinschaftstarife – durch 
die Verkehrsunternehmen jeweils alle Daten zur Verfügung 
gestellt werden, die für die Zwecke der Ermittlung der Aus-
gleichsleistungen und des Ausschlusses einer Überkompen-
sation gemäß den Regelungen des Anhangs der Verordnung 
(EG) Nr. 1370/2007 erforderlich sind. Diese Daten werden 
ausschließlich für die genannten Zwecke verwendet.
Die für die Einbeziehung der vormaligen Ausgleichszah-
lungen auf der Grundlage von § 45a PBefG (Bestandssiche-
rungsleistungen) zu ergänzenden Punkte sind in Nr. 4.1.2 
eingebettet. Es handelt sich insofern jedoch nur um eine 
Regelung für Leistungen, die aufgrund der Bestandssiche-
rung während einer Übergangsphase an die Verkehrsunter-
nehmen ausbezahlt werden. Für neue Verkehre außerhalb 
der Bestandssicherung ist für die Zahlung von Ausgleichs-
leistungen im Ausbildungsverkehr an die Verkehrsunterneh-
men eine gesonderte Regelung erforderlich. Das Staatsmi-
nisterium für Wohnen, Bau und Verkehr hat hierzu ebenfalls 
eine Arbeitshilfe zur Verfügung gestellt.
Allerdings ist zu beachten, dass die Regelungen zum 
Deutschlandticket derzeit den Ausgleich auf der Grundla-
ge eines Schutzschirm-Mechanismus berechnen. Zum ge-
genwärtigen Kenntnisstand ist zu erwarten, dass dies nicht 
dauerhaft beibehalten wird, sondern künftig der in der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1370/2007 vorgesehene Ausgleichsme-
chanismus zur Anwendung kommen wird. Dies kann eine 
Überprüfung und ggf. Änderung der hier beschriebenen 
Regelungen erforderlich machen. Es ist daher gegenwärtig 
unklar, wie lange der hier beschriebene Ausgleich für die 
vormaligen Ausgleichszahlungen nach § 45a PBefG unver-
ändert beibehalten werden kann oder ob ein gesonderter 
Ausgleich für die Bestandssicherung neu etabliert werden 
muss. Siehe hierzu insgesamt Nr. 2.2.2.2 des „Leitfadens für 
die Finanzierung des allgemeinen ÖPNV im Freistaat Bayern 
nach der Novellierung des ÖPNVG zum 1. Januar 2024“ vom 
17.November 2023.

Satzung

1. Rechtsgrundlagen
Auf Grundlage von §  8  Absatz  3 und §  8a  Absatz  1  Sät-
ze 2 und 3 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG), Ar-
tikel 8 Absätze 1 und 3 des Gesetzes über den öffentlichen 
Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG in der zum 1. 
Januar 2025 geltenden Fassung), Artikel 23 GO sowie Ar-
tikel 3 Absatz 2 in Verbindung mit Art.  2 Buchstabe l) der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erlässt die Stadt Bayreuth 
die nachfolgende allgemeine Vorschrift zur Festsetzung des 
Deutschlandtickets als Höchsttarif im allgemeinen öffentli-
chen Personennahverkehr (allgemeiner ÖPNV) und zur Ge-
währung von Ausgleichsleistungen für finanzielle Nachteile 
im Zusammenhang mit der Beförderung von Fahrgästen mit 
einem Deutschlandticket im Kalenderjahr 2025.

2. Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung 
2.1. Alle Verkehrsunternehmen, die im Geltungsbereich 
dieser allgemeinen Vorschrift (dazu Nr. 2.4) öffentliche Per-
sonenverkehrsdienste des allgemeinen ÖPNV erbringen, 
sind verpflichtet, während der Laufzeit dieser allgemei-
nen Vorschrift (dazu Nr.  8) das Deutschlandticket im Sinne 
des §  9  Absatz  1 des Regionalisierungsgesetzes (RegG) als 
Höchsttarif gemäß Artikel  3  Absatz  2 Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 gemäß den Vorgaben dieser allgemeinen Vor-
schrift entsprechend Nr.  2.2 anzuerkennen (im Folgenden 
Tarifanerkennung oder Tarifanerkennungspflicht). 

2.2. Die Tarifanerkennung im Sinne von Nr.  2.1 beinhal-
tet die Beförderung von Fahrgästen mit einem gültigen 
Deutschlandticket zu den bundesweit einheitlich geltenden 
Tarifbedingungen gemäß den Tarifbestimmungen Deutsch-
landticket in der jeweils geltenden Fassung (https://www.
bauen.bayern.de//min/verkehrsministerkonferenz/index.
php), ohne dass den Fahrgästen hierfür zusätzliche Kos-
ten entstehen. Die Anerkennung des Deutschlandtickets 
verpflichtet das Verkehrsunternehmen nicht zum Vertrieb; 
bezüglich des Vertriebs gelten die entsprechenden Rege-
lungen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags 
einschließlich etwaiger Ergänzungen oder Nachträge (im 
Folgenden: öffentlicher Dienstleistungsauftrag) zwischen 
dem Verkehrsunternehmen und der jeweils zuständigen 
Behörde. Die Verkehrsunternehmen sind im Zusammen-
hang mit der Anerkennung des Deutschlandtickets zudem 
berechtigt und verpflichtet, an der Einnahmeaufteilung für 
das Deutschlandticket (vergleiche Beschlussfassung für ein 
bundesweites Clearingverfahren zur Zuscheidung der Ein-
nahmen aus dem Deutschlandticket auf Basis des Leipziger 
Modellansatzes in der jeweils geltenden Fassung (https://
www.bauen.bayern.de//min/verkehrsministerkonferenz/in-
dex.php) ) teilzunehmen. Die Ausgestaltung der Stufe 2 der 
Einnahmeaufteilung nach dem Leipziger Modell im Freistaat 
Bayern erfolgt entsprechend den Vorgaben in Anlage 2. Der 
Zeitpunkt, zu dem Stufe 2 in Kraft tritt und Stufe 1 ablöst, 
erfolgt durch eine Beschlussfassung der Verkehrsminister-
konferenz und wird auf der Website der Verkehrsminister-
konferenz (https://www.bauen.bayern.de//min/verkehrs-
ministerkonferenz/index.php) veröffentlicht. Entsprechend 
sind die hierfür jeweils erforderlichen Daten bereitzustellen, 
bestehende Einnahmenansprüche vollumfänglich geltend 
zu machen und gegebenenfalls diese Ansprüche überschie-
ßende Einnahmen abzugeben. Wenn durch die Fahrgeld-
zuscheidungen aus dem Deutschlandticket kein Nachteils-
ausgleich in Anspruch genommen werden muss, ist der den 
Soll-Einnahmewert 2025 übersteigende Betrag entspre-
chend den Vorgaben eines unter Beteiligung der Betroffe-
nen festzulegenden Systems zu verteilen. Konkretisierungen 
und ausführende Bestimmungen zum Leipziger Modellan-
satz und der Einnahmeaufteilung sind entsprechend zu 
beachten. Die Verkehrsunternehmen sind zudem verpflich-
tet, wenn und soweit im Zusammenhang mit der Tarifan-

https://www.bauen.bayern.de//min/verkehrsministerkonferenz/index.php
https://www.bauen.bayern.de//min/verkehrsministerkonferenz/index.php
https://www.bauen.bayern.de//min/verkehrsministerkonferenz/index.php
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erkennung erforderlich, Tarifgenehmigungsanträge für das 
Deutschlandticket selbst zu stellen oder bei entsprechen-
den Tarifanträgen Dritter mitzuwirken und keine Einwände 
hiergegen vorzubringen. Sie haben in dem möglichen und 
erforderlichen Umfang an der einheitlichen Umsetzung des 
Deutschlandtickets mitzuwirken. Im Hinblick auf die Kont-
rolle des Deutschlandtickets gelten vorrangig die Vorgaben 
des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags; die Um-
setzung der bundesweit abgestimmten Kontrollmerkmale 
ist technisch unter Einsatz entsprechender Kontrollgeräte 
zu gewährleisten; die bundesweit abgestimmten Eckpunkte 
zur Kontrolle des Deutschlandtickets sind einzuhalten. 

2.3. Die Tarifanerkennungspflicht im Sinne von Nr.  2.1 be-
inhaltet zudem die Beförderung von Studierenden, Auszu-
bildenden und Freiwilligendienstleistenden mit einem gül-
tigen ermäßigten Deutschlandticket (Ermäßigungsticket) 
gemäß Anlage 1. Die Verkehrsunternehmen sind im Hin-
blick auf die Anerkennung des Ermäßigungstickets zudem 
berechtigt und verpflichtet, bei der bundesweiten Einnah-
meaufteilung wie folgt vorzugehen: Das Ermäßigungsticket 
ist bei der bundesweiten Einnahmeaufteilung mit dem re-
gulären Preis des Deutschlandtickets ohne die ergänzende 
Ermäßigung in Bayern anzusetzen. 

2.4. Der Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift er-
streckt sich geografisch auf das gesamte Gebiet, für das die 
Stadt Bayreuth, unter Berücksichtigung von bestehenden 
bzw. nach Inkrafttreten während der Laufzeit dieser allge-
meinen Vorschrift getroffenen Regelungen zur Übertragung 
von Zuständigkeiten mit benachbarten zuständigen Behör-
den, die Befugnis als zuständige Behörde im Sinne des Ar-
tikel 2 Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 für 
den allgemeinen ÖPNV innehat. 

3. Vorrangige Regelungen öffentlicher Dienstleistungsauf-
träge; Abschluss von Umsetzungsvereinbarungen
3.1. Diese allgemeine Vorschrift findet keine Anwendung auf 
Verkehrsunternehmen, die ihre Verkehrsleistung im Rahmen 
eines direkt von der Stadt Bayreuth vergebenen öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags erbringen, der die Ausgleichsleis-
tungen nach dieser allgemeinen Vorschrift umfasst. Soweit 
öffentliche Personenverkehrsdienste im allgemeinen öffent-
lichen Personenverkehr auf Grundlage öffentlicher Dienst-
leistungsaufträge erbracht werden (gemeinwirtschaftliche 
Verkehrsdienste), gelten die Regelungen dieses öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags einschließlich etwaiger Ergänzun-
gen oder Nachträge im Grundsatz vorrangig vor den Rege-
lungen dieser allgemeinen Vorschrift. Dies gilt in Bezug auf 
die Pflicht zur Tarifanerkennung nur insoweit, wie der jewei-
lige öffentliche Dienstleistungsauftrag eine entsprechende 
Pflicht zur Anerkennung des Deutschlandtickets enthält; im 
Übrigen ergibt sich die Tarifanerkennungspflicht einschließ-
lich der hierfür zu gewährenden Ausgleichsleistungen aus 
dieser allgemeinen Vorschrift. Die Umsetzung der Tarifaner-

kennung im Einzelnen, die Ermittlung und Abwicklung der 
Ausgleichsleistungen sowie der erforderlichen Nachweis-
führung hierfür erfolgt auf Grundlage des jeweiligen öffent-
lichen Dienstleistungsauftrags unter vollständiger Beach-
tung der Regelungen dieser allgemeinen Vorschrift.

3.2. Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste eigenwirt-
schaftlich erbracht werden, können zur Umsetzung dieser 
allgemeinen Vorschrift, soweit erforderlich, Umsetzungsver-
einbarungen zwischen dem jeweiligen Verkehrsunterneh-
men und der Stadt Bayreuth abgeschlossen werden. In der 
Umsetzungsvereinbarung kann insbesondere die konkrete 
Abwicklung der Ausgleichsleistungen sowie der Nachweis-
führung nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift ge-
regelt werden. Die Umsetzungsvereinbarung begründet 
keine eigenständigen Tarifanerkennungspflichten oder Aus-
gleichsansprüche. 

4. Ausgleichsleistungen
4.1. Die Verkehrsunternehmen erhalten nach Maßgabe 
dieser allgemeinen Vorschrift Ausgleichsleistungen für die 
ihnen durch die Anerkennung des Deutschlandtickets ent-
stehenden finanziellen Nachteile. Die finanziellen Nachteile 
ergeben sich dabei aus einer Gegenüberstellung der Situati-
on mit Anerkennung des Deutschlandtickets (Mit-Fall) und 
der Situation mit Anwendung der bis dahin geltenden Tarife 
(Ohne-Fall) unter Berücksichtigung sämtlicher hiermit je-
weils verbundenen positiven und negativen Effekte. Bei der 
Gegenüberstellung sind die nachfolgenden Grundsätze zu 
beachten; die Einzelheiten sind bei Bedarf im Rahmen des 
jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags oder einer 
Umsetzungsvereinbarung auf dieser Basis zu regeln. Ein An-
spruch auf Ausgleich besteht in dem Umfang nicht, in dem 
das Verkehrsunternehmen Ansprüche für seine in der Stadt 
Bayreuth belegenen Verkehrsleistungen gegenüber einem 
Nachbaraufgabenträger geltend macht bzw. beantragt.

4.1.1 In Bezug auf die Fahrgeldeinnahmen ist entsprechend 
Nr. 4.3 der Richtlinien Bayern 2025 (Anlage 3) für die Laufzeit 
dieser allgemeinen Vorschrift (Nr. 8) wie folgt vorzugehen:

- Anzusetzen ist für jeden Tarifbereich (Verbundtarife, Über-
gangstarife, landesweite Tarife, Haustarife) die Differenz 
zwischen den um die jeweiligen Tarifanpassungen auf das 
Kalenderjahr 2025 hochgerechneten tatsächlichen Fahr-
geldeinnahmen der Monate Januar 2019 bis Dezember 2019 
(Ohne-Fall) und den tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der 
jeweiligen Monate des Kalenderjahres 2025 (Mit-Fall) ent-
sprechend Nrn. 4.3.1.1 und 4.3.1.2 der Richtlinien Bayern 
2025. Für das Ermäßigungsticket sind bei der Ermittlung 
der Fahrgeldeinnahmen die regulären Einnahmen aus dem 
Deutschlandticket ohne ergänzende Ermäßigung anzuset-
zen. Die Einnahmen aus erhöhten Beförderungsentgelten 
sind nicht zu berücksichtigen. Maßgeblich sind insoweit 
jeweils die gemäß der zugrundeliegenden Einnahmeauf-
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teilungen zugeschiedenen Fahrgeldeinnahmen als Netto-
Einnahmen (ohne Umsatzsteuer). 
- Im Mit- und im Ohne-Fall sind jeweils die Ausgleichsan-
sprüche nach den §§ 228 ff. SGB  IX entsprechend Nr. 4.3.2 
der Richtlinien Bayern 2025 zu berücksichtigen (vergleiche 
auch unten Nr. 4.1.3). 
- Auswirkungen aufgrund von wesentlichen Angebotsän-
derungen einschließlich Unterbrechungen der Verkehrsbe-
dienung während der genannten Vergleichszeiträume sind 
nach Maßgabe von Nr. 4.3.1.1 der Richtlinien Bayern 2025 zu 
berücksichtigen. 
- Für neu eingeführte verkehrliche Angebote, für die keine 
Referenzwerte in den Monaten Januar 2019 bis Dezember 
2019 ermittelt werden können, ist zur Ermittlung der Soll-
Einnahmen ausnahmsweise die Nutzung von entsprechen-
den Ist-Daten des Jahres 2022 zulässig. Sofern keine Werte 
aus den Vorjahren bestehen, sind validierte Prognosedaten 
zulässig. Diese Prognosedaten müssen unter Berücksich-
tigung der tatsächlichen Ist-Daten zur Nutzung mit dem 
Deutschlandticket und der preislichen Elastizität beim Nach-
weisverfahren validiert werden. Eine Fortschreibung der 
hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen anhand einer pau-
schalen Erhöhung für positive Verkehrsmengeneffekte nach 
Nr. 4.3.1.1 Satz 7 der Richtlinien Bayern 2025 beziehungswei-
se im Verhältnis zu der Veränderung der Betriebsleistungen 
im Kalenderjahr 2025 nach Nr. 4.3.1.1 Satz 8 der Richtlinien 
Bayern 2024 erfolgt nicht, soweit bei der Ermittlung der 
Soll-Einnahmen ein positiver Verkehrsmengeneffekt bezie-
hungsweise die Betriebsleistungsveränderung durch die 
Nutzung von entsprechenden Ist-Daten aus dem Referenz-
zeitraum des Jahres 2022 oder Prognosedaten bereits be-
rücksichtigt ist. 
- Zur Ermittlung der Fahrgeldeinnahmen werden nach Nr. 
4.3.1.1 Satz 1 und Nr.4.3.1.2 Satz 2 der Richtlinien Bayern 
2025 auch ausgegebene Fahrausweise berücksichtigt, für 
die aufgrund von Zahlungsausfällen keine Fahrgeldeinnah-
men erzielt wurden.
- Einnahmen aus dem durch Beschluss des Koordinierungs-
rates festgelegten bundeseinheitlichen Vertriebsanreiz 
(veröffentlicht unter https://www.bauen.bayern.de//min/
verkehrsministerkonferenz/index.php) für Deutschlandti-
ckets, Deutschland-Jobtickets und das Deutschland-Semes-
terticket sind von den tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen im 
Jahr 2025 nach Nr. 4.3.1.2 Satz 5 der Richtlinien Bayern 2025 
abzuziehen.
- Bei der Ermittlung der Fahrgeldeinnahmen nach Nr. 4.3.1 
der Richtlinien Bayern 2025 anhand der auf das Kalenderjahr 
2025 hochgerechneten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen 
der Monate Januar 2019 bis Dezember 2019 sind über die 
in Nr. 4.3.1.1 Satz 5 und 6 und Nr. 4.3.1.2 Satz 7 und 8 der 
Richtlinien Bayern 2025 vorgesehenen Regelungen hinaus 
etwaige Tarifmaßnahmen, Maßnahmen durch Verbund-
raumerweiterungen sowie etwaige hierfür erhaltene Aus-
gleichsleistungen jeweils sachgerecht zu berücksichtigen 
und transparent darzustellen.

- Bei der Durchführung einer größeren Verbundintegrati-
onsmaßnahme nach der Einführung des Deutschlandtickets 
(zum Beispiel in Form einer Verbundraumerweiterung) ist 
in der Regel von einer grundlegenden Änderung der Tarif-
struktur im Integrationsgebiet auszugehen, aufgrund derer 
ein Vergleich zu den Tarifarten und Preisstufen des Jahres 
2019 nicht möglich ist. In diesem Fall werden gemäß Nr. 
4.3.1.1 Satz 4 der Richtlinien Bayern 2025 – solange für den 
jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrag ein verbund-
integrationsbedingter Ausgleichsanspruch besteht – bei der 
Ermittlung der hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen nach 
Nr. 4.3.1.1 der Richtlinien Bayern 2025 für das Gebiet, für 
das die Verbundintegrationsmaßnahme erfolgt, die hoch-
gerechneten Fahrgeldeinnahmen auf Basis des Preisstandes 
zum 1. Januar 2023 ermittelt und über die durchschnittli-
che prozentuale Tarifanpassung auf 2025 fortgeschrieben. 
Der gemäß der jeweiligen allgemeinen Vorschrift zur Ver-
bundintegrationsmaßnahme geleistete verbundintegrati-
onsbedingte Ausgleich ist bei der Ermittlung des Deutsch-
landticketausgleichs nach Nr. 4.3.1.2 der Richtlinien Bayern 
2025 als tatsächliche Fahrgeldeinnahmen anzurechnen und 
reduziert damit die Differenz zwischen hochgerechneten 
und tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen. Sofern die hochge-
rechneten Fahrgeldeinnahmen gemäß Nr. 4.3.1.1 Satz 11 der 
Richtlinien Bayern 2025 über Einnahmeaufteilungsschlüssel 
verteilt werden, sind die jeweiligen Verteilungsverhältnisse 
im Kalenderjahr 2025 ohne die Einführung des Deutsch-
landtickets und unter Berücksichtigung des jeweils ohne 
die Verbundintegrationsmaßnahme in den Integrationsge-
bieten im Kalenderjahr 2025 gültig gewesenen Tarifs abzu-
bilden. Bei kleineren Verbundintegrationsmaßnahmen und 
Ausnahmefällen bzw. Abweichungen von dem oben be-
schriebenen Vorgehen ist das konkrete Vorgehen mit dem 
Freistaat Bayern abzustimmen.

Die Regelungen zu den Fahrgeldeinnahmen gelten gleicher-
maßen auch für das Ermäßigungsticket; dieses ist im ersten 
Schritt bei der Ermittlung der Höhe der Ausgleichsleistun-
gen wie das reguläre Deutschlandticket zu berücksichtigen. 
Im zweiten Schritt ist sodann eine gesonderte Darstellung 
der Höhe der zusätzlichen Ausgleichsleistungen für die Er-
mäßigungstickets nach Maßgabe von Nr. 4.1.8 erforderlich.

4.1.2 Bezüglich der im Ohne-Fall (siehe Nr. 4.1) bis einschließ-
lich des Jahres 2023 gewährten Ausgleichsleistungen auf 
Grundlage des §  45a  PBefG war zur Vermeidung von Ver-
werfungen im Zusammenhang mit der Tarifanerkennung 
des Deutschlandtickets eine entsprechende Erklärung zum 
Verfahren der Berechnung der Ausgleichsleistungen erfor-
derlich. 
Das BayÖPNVG wurde mit Gesetz vom 24. Juli 2023 ange-
passt und der Ausgleich nach §  45a  PBefG zum 1. Januar 
2024 durch eine landesgesetzliche Regelung ersetzt. Ver-
kehrsunternehmen erhalten für Linienverkehre mit einer 
Genehmigung, deren Laufzeit bis spätestens zum 30. Sep-

https://www.bauen.bayern.de//min/verkehrsministerkonferenz/index.php
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tember 2024 beginnt, Leistungen nach dieser allgemeinen 
Vorschrift. Für Linienverkehre mit einer Genehmigung, de-
ren Laufzeit zwischen dem 1. Oktober 2024 und dem 31. De-
zember 2024 beginnt, erhalten die Verkehrsunternehmen 
ebenfalls  Leistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift.. 
Hiervon ausgenommen sind eigenwirtschaftliche Genehmi-
gungen, die sich in Bezug auf eine Vorabbekanntmachung, 
die innerhalb des Kalenderjahres 2023 veröffentlicht wurde, 
durchgesetzt haben. Die Laufzeit dieser Genehmigungen 
kann auch nach dem 31. Dezember 2024 beginnen; Ver-
kehrsunternehmen erhalten in diesem Fall ebenso Leistun-
gen nach dieser allgemeinen Vorschrift.
Diese allgemeine Vorschrift umfasst insoweit auch die Aus-
gleichsleistungen in der Höhe des Betrages, der sich bei ent-
sprechender Anwendung des Verfahrens zur Berechnung 
nach Satz 1 ergibt. Der Ausgleichsanspruch des Unterneh-
mers endet spätestens mit Ablauf der Liniengenehmigun-
gen. Der Ausgleich wird bei Änderungen des Angebots 
entsprechend wertanteilig angepasst. Die zum Ausgleich 
der weggefallenen Ausgleichsleistungen nach § 45a PBefG 
gewährten Beträge sind gesondert auszuweisen. 
Die Höhe der zum Ausgleich der weggefallenen Ausgleichs-
leistungen nach §  45a  PBefG gewährten Beträge wurde 
im Jahr 2024 pauschaliert ermittelt und ersetzt diese Aus-
gleichsleistungen. Auf Basis dieser linien- bzw. linienbündel-
scharfen Zuordnung der § 45a PBefG-Ausgleichsleistungen, 
die Grundlage für die Auszahlung durch die Stadt Bayreuth 
im Jahr 2024 war, beantragt das Verkehrsunternehmen über 
das DTBY-Portal2 bei der Stadt Bayreuth bis zum 1. März 2025 
eine Vorauszahlung von 50 % der Ausgleichsleistungen für 
das Jahr 2025. Bis zum 1. September 2025 beantragt der Un-
ternehmer die zweite Vorauszahlung in Höhe von 50%. 
Werden während der Gültigkeit dieser allgemeinen Vor-
schrift wesentliche Veränderungen des Linienangebotes 
festgestellt, werden die pauschalierten Ausgleichsleistun-
gen wertanteilig angepasst. Die Höhe der Ausgleichsleis-
tungen verringert sich bei Auslaufen einzelner Liniengeneh-
migungen entsprechend den Wertanteilen der jeweiligen 
Linien. 
Wesentliche Änderungen werden in der nächsten Auszah-
lung berücksichtigt. Erforderlichenfalls erfolgt nach Ende 
der Genehmigungslaufzeit oder der Gültigkeit dieser allge-
meinen Vorschrift eine Korrektur; die Regelungen nach Nr. 
4.2.4 finden entsprechend Anwendung.

4.1.3 Die Höhe ausgleichsfähiger Mindereinnahmen aus der 
Minderung von Ausgleichsleistungen aus anderen allgemei-
nen Vorschriften ist entsprechend den Vorgaben in Nr. 4.1.1 
zu ermitteln; es gilt Nr. 4.3.3 der Richtlinien Bayern 2025. 

4.1.4 Bestehende Ausgleichsregelungen für sonstige Ta-
rifmaßnahmen bleiben unberührt. Dies gilt insbesonde-
re für den gesetzlichen Ausgleichsanspruch nach den 
§§  228  ff.  SGB IX. Dies gilt gleichermaßen auch für weite-
re bestehende Tarifvorgaben und darauf bezogene Aus-
gleichsregelungen der Stadt Bayreuth oder Dritter (zum 
Beispiel aktuell für das 365-Euro-Ticket), die für das Verkehrs-
unternehmen Geltung beanspruchen. Bestehen mehrere 
Ausgleichsregelungen nebeneinander, insbesondere bei 
Tarifvorgaben im Rahmen verschiedener allgemeiner Vor-
schriften, ist sicherzustellen, dass Ausgleichsleistungen für 
dieselbe Tarifvorgabe nicht mehrfach gewährt werden. Hier-
zu sind die jeweiligen Tarifvorgaben und die hierfür gewähr-
ten Ausgleichsleistungen im Rahmen der Nachweisführung 
(dazu Nr. 5) jeweils getrennt und nachvollziehbar darzustel-
len.

4.1.5 Die Stadt Bayreuth kann künftig auch zusätzliche Tarif-
vorgaben und Ausgleichsregelungen treffen.

4.1.6 Von den ausgleichsfähigen Mindereinnahmen sind die 
im direkten ursächlichen Zusammenhang mit der Einfüh-
rung des Deutschlandtickets vermiedenen oder ersparten 
Aufwendungen aus dem Vertrieb des bisherigen Tarifsor-
timents nach Maßgabe von Nr. 4.3.5 der Richtlinien Bayern 
2025 in Abzug zu bringen.

4.1.7 Entsprechend Nr. 4.3.4 der Richtlinien Bayern 2025 
ergibt sich die Höhe der Ausgleichsleistungen für die er-
gänzende Ermäßigung des Ermäßigungstickets aus der Dif-
ferenz zwischen den nach Nr. 4.3.1.2 Satz  4 der Richtlinien 
Bayern 2025 anzusetzenden Fahrgeldeinnahmen und den 
tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen aus dem Verkauf der Er-
mäßigungstickets.

4.1.8 Bei grenzüberschreitenden Verkehren gilt: Grund-
sätzlich erfolgt die Zuordnung von (Fahrgeld-)Einnahmen 
und Kosten entsprechend den vertraglich vereinbarten 
Soll-Fahrzeug-, Wagen-, beziehungsweise Zug-Kilometern 
des Kalenderjahres 2025. Soweit andere Vereinbarungen 
im Rahmen öffentlicher Dienstleistungsaufträge, soweit 
vorhanden, beziehungsweise zwischen den beteiligten zu-
ständigen Behörden bestehen, sind diese für die (Fahrgeld-)
Einnahmen- und Kostenzuordnungen maßgeblich; es gilt 
Nr. 4.3.7 der Richtlinien Bayern 2025. 

4.2 Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vor-
schrift sind der Höhe nach begrenzt auf den finanziellen 
Nettoeffekt nach Artikel 3 Absatz 2, Artikel 4 Absatz 1 und 
Artikel 6 Absatz 1 in Verbindung mit dem Anhang der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1370/2007. Diesbezüglich gilt: 

4.2.1 Der finanzielle Nettoeffekt für die Erfüllung der Tari-
fanerkennungspflicht aus dieser allgemeinen Vorschrift ent-
spricht nach dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 

2 DTBY-Portal: Portal des Freistaates Bayern zum Vollzug der Abrech-
nung des Deutschlandtickets; erreichbar unter 
https://dtby.intraplan.de/
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der Summe aller (positiven und negativen) Auswirkungen 
aus der Erfüllung der Tarifpflicht im Geltungsbereich dieser 
allgemeinen Vorschrift in Bezug auf das Deutschlandticket. 
Für die Ermittlung des finanziellen Nettoeffekts ist somit 
eine Aufstellung aller Auswirkungen auf die Einnahmen und 
Kosten aus der Tarifanerkennungspflicht nach dieser allge-
meinen Vorschrift vorzunehmen. Bei den Auswirkungen auf 
die Einnahmen erfolgt eine Gegenüberstellung der Diffe-
renz des Mit-Falls und des Ohne-Falls entsprechend Nr. 4.1. 

4.2.2 Die Anforderungen des Anhangs der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 werden im Übrigen bei gemeinwirtschaft-
lichen Verkehren im Rahmen des jeweiligen öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags umgesetzt. Dies gilt insbesondere 
im Hinblick auf das Erfordernis einer Trennungsrechnung 
gemäß Nr. 5 sowie die Gewährleistung eines Anreizes ge-
mäß Nr. 7 des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. 
Im Hinblick auf die Vermeidung einer Überkompensation 
gilt Nr. 4.2.4; die Umsetzung ist im Rahmen des jeweiligen 
öffentlichen Dienstleistungsauftrags zu gewährleisten.

4.2.3 Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren werden die Anfor-
derungen des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
wie folgt gewährleistet:

- Die Vorgaben zur Trennungsrechnung gemäß Nr. 5 des An-
hangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 sind einzuhalten. 
- Im Hinblick auf den angemessenen Gewinn nach Nr. 6 des 
Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 gilt Nr. 4.2.4.

4.2.4 Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vor-
schrift dürfen nicht zu einer Überkompensation im Sinne 
des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 führen. 
Die Vermeidung einer Überkompensation wird unter Be-
achtung der Vorgaben von Nr. 6 des Anhangs in Bezug auf 
den angemessenen Gewinn wie folgt gewährleistet: Die 
Überkompensationskontrolle ist jährlich durchzuführen. Die 
Ausgleichsleistung darf den finanziellen Nettoeffekt aus der 
Tarifanerkennung des Deutschlandtickets nicht übersteigen; 
sie ist begrenzt auf die Höhe, bei der ein angemessener Ge-
winn erreicht wird. Die Höhe des angemessenen Gewinns 
ist von dem Verkehrsunternehmen gesondert auszuweisen 
und die Angemessenheit zu erläutern. Das Verkehrsunter-
nehmen stellt die für die Beurteilung erforderlichen Daten 
zu den Kosten und Erlösen umfassend zur Verfügung und 
ermöglicht so die Überprüfung des Vorliegens einer Über-
kompensation. Bei der Ermittlung des angemessenen Ge-
winns in öffentlichen Dienstleistungsaufträgen sind Kosten 
nur maximal in der Höhe berücksichtigungsfähig, die sich 
aus dem öffentlichen Dienstleistungsauftrag ergibt. Bei Be-
darf können restriktivere Regelungen für den Einzelfall ge-
troffen werden. Änderungen beim Angebot und Angebots-
unterbrechungen sind entsprechend Nr.  4.1 angemessen 
zu berücksichtigen. Die Berechnung einschließlich der Da-
tengrundlagen müssen einer Überprüfung durch die Stadt 

Bayreuth oder deren Beauftragten zugänglich gemacht wer-
den (vgl. Nr. 5.10). Zum Nachweis einer nicht vorhandenen 
Überkompensation ist eine unternehmensindividuelle Auf-
stellung über die Berechnung des finanziellen Nettoeffekts 
aus der Erfüllung der Tarifpflicht im Geltungsbereich dieser 
allgemeinen Vorschrift in Bezug auf das Deutschlandticket 
entsprechend Nr. 4.2.1 differenziert nach gemeinwirtschaft-
lichen Verkehren und eigenwirtschaftlichen Verkehren zum 
31.  Januar 2027 vorzulegen. Als Ergebnis der Aufstellung 
ist unter Berücksichtigung der Ausgleichsleistungen nach 
Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift die nicht erfolgte 
Überkompensation auszuweisen. Die Richtigkeit dieser Auf-
stellung ist bezogen auf jeden bestehenden öffentlichen 
Dienstleistungsauftrag oder jeden eigenwirtschaftlichen 
Verkehr von einem Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer 
zu bestätigen; betreibt das Verkehrsunternehmen im Gel-
tungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift mehrere eigen-
wirtschaftliche Verkehre können die Nachweise gesamthaft 
hierfür erbracht werden. Als Nachweis der Nichtüberkom-
pensation kann das Unternehmen auch einen einheitlichen 
Nachweis zusammen mit dem Nachweis für das Gebiet eines 
angrenzenden Aufgabenträgers erbringen, wenn es sich bei 
der betroffenen Verkehrsleistung lediglich um in das Stadt-
gebiet einbrechende Verkehre handelt. Sollte im Einzelfall 
dennoch eine Überkompensation festgestellt werden, hat 
das Verkehrsunternehmen den überkompensierenden Be-
trag zur Vermeidung einer unzulässigen Beihilfe einschließ-
lich Zinsen ab dem Eintritt der Überkompensation zurück-
zuzahlen.

5. Darlegungs- und Nachweispflichten
5.1 Das Verkehrsunternehmen trägt die Darlegungs- und 
Nachweispflicht für sämtliche in dieser allgemeinen Vor-
schrift geregelten Voraussetzungen und Anforderungen an 
die Gewährung der Ausgleichsleistungen. Es ist verpflichtet, 
sämtliche für die Durchführung dieser allgemeinen Vor-
schrift erforderlichen Angaben vollständig und wahrheits-
gemäß zu machen. 

5.2 Die Verkehrsunternehmen sind – soweit nicht durch ei-
nen von ihnen beauftragten Dritten gemeldet wird – ver-
pflichtet, jeweils bis zum 20. eines Monats für den Vormo-
nat alle selbst oder im Namen des Verkehrsunternehmens 
erfolgten Verkäufe des Deutschlandtickets einschließlich 
der Verkäufe des Ermäßigungstickets, wobei hier der nicht 
ermäßigte Kaufpreis anzusetzen ist, unmittelbar an die in Nr. 
5.3 der Richtlinien Bayern 2025 benannte Clearingstelle zu 
melden. Die Verkehrsunternehmen werden verpflichtet, die 
selbst oder im Namen des Verkehrsunternehmens erfolgten 
Verkäufe der übrigen Fahrausweise bis zum 50. Tag nach 
Ende eines Monats unmittelbar an die in Nr. 5.3 der Richt-
linien Bayern 2025 benannte Clearingstelle zu melden. Die 
Verkehrsunternehmen werden verpflichtet, die vorläufigen 
Soll-Einnahmen inklusive tariflicher Fortschreibung gemäß 
Richtlinien Bayern 2025 an die in Nr. 5.3 der Richtlinien 
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Bayern 2025 benannte Clearingstellte einmalig monats-
scharf für das gesamte Jahr 2025 bis zum 20. Februar 2025 
zu melden. Die Meldung muss den technischen Vorausset-
zungen entsprechen, die von der in Nr. 5.3 der Richtlinien 
Bayern 2024 benannten Clearingstelle vorgegeben werden 
(https://www.bauen.bayern.de//min/verkehrsministerkon-
ferenz/index.php). Soweit das Verkehrsunternehmen öffent-
liche Personenverkehrsdienste auf der Grundlage mehrerer 
öffentlicher Dienstleistungsaufträge erbringt, erfolgt die 
Zuordnung der Verkäufe, soweit vorhanden, nach den be-
stehenden Aufteilungsschlüsseln; im Übrigen wird die Zu-
ordnung der Verkäufe im Verhältnis der Soll-Fahrzeug-, Wa-
gen-, beziehungsweise Zug-Kilometer vorgenommen. Für 
grenzüberschreitende Verkehre gilt Nr. 4.1.8 entsprechend. 
Die Stadt Bayreuth erhält eine Abschrift der Meldung. Zu-
sätzlich sind die Verkehrsunternehmen verpflichtet, die Mel-
dungen an die benannte Clearingstelle parallel auch in das 
DTBY-Portal3 einzustellen. Die Meldung kann auch über ei-
nen von ihnen beauftragten Dritten (Dienstleister) bzw. die 
zuständige Tariforganisation (Verbund, etc.) analog der Mel-
dung an die benannte Clearingstelle erfolgen. Der Betreiber 
des DTBY-Portals ist als datenschutzrechtlich Verantwortli-
cher zur Verarbeitung personenbezogener Daten berech-
tigt, soweit dies zur Abwicklung erforderlich ist.

5.3 Für die Antragstellung der Stadt Bayreuth beim Frei-
staat Bayern gemäß Nr. 6.1 der Richtlinien Bayern 2025 am 
30. September 2025 sind von den Verkehrsunternehmen bis 
zum 15. August 2025 vorzulegen:
- Berechnungen oder eine Prognose der Höhe der voraus-
sichtlichen Ausgleichsleistungen entsprechend den im DT-
BY-Portal zur Verfügung gestellten Unterlagen und Berech-
nungsmethode; 
- Prognosen der Verbundorganisationen über die Minde-
rungen entsprechend den im DTBY-Portal zur Verfügung 
gestellten Unterlagen und Berechnungsmethode sowie 
weitere begründende Unterlagen; sofern entsprechende 
Daten von der Verbundorganisation nicht rechtzeitig zur 
Verfügung gestellt werden, hat das Verkehrsunternehmen 
entsprechende Prognosen und begründende Daten selbst 
vorzulegen;
- Prognose der Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets 
entsprechend den im DTBY-Portal zur Verfügung gestellten 
Unterlagen und Berechnungsmethode. Diese sind getrennt 
auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Be-
rechtigten (Auszubildende und Freiwilligendienstleistende). 
Die Studierenden sind entsprechend getrennt nach den 
vorhandenen einzelnen solidarischen Semestertickets und 
ohne (solidarisches) Semesterticket auszuweisen. Wo mög-
lich, sollen diese Prognosen von den Verbundorganisatio-
nen erstellt werden;

- Prognose der tariflichen Mindereinnahmen durch das Er-
mäßigungsticket entsprechend den im DTBY-Portal zur Ver-
fügung gestellten Unterlagen und Berechnungsmethode. 
Diese sind getrennt auszuweisen nach Studierenden sowie 
den weiteren Berechtigten (Auszubildende und Freiwilli-
gendienstleistende). Die Studierenden sind entsprechend 
getrennt nach den vorhandenen einzelnen solidarischen 
Semestertickets und ohne (solidarisches) Semesterticket 
auszuweisen. Wo möglich, sollen diese Prognosen von den 
Verbundorganisationen erstellt werden.

5.4 Vorzulegen ist vorläufig mit dem bis dahin letztverfüg-
baren Stand bis zum 31.  März  2026 die ermittelte Anzahl 
der verkauften Ermäßigungstickets; die Tickets sind mo-
natsscharf getrennt auszuweisen nach Studierenden sowie 
den weiteren Berechtigten (Auszubildende und Freiwilligen-
dienstleistende); die Angaben zu den Studierenden sind ge-
trennt nach den einzelnen Hochschulen mit (solidarischen) 
Semestertickets und ohne Semesterticket darzustellen. Auf 
Anforderung sind die jeweils zugrundeliegenden Daten und 
Berechnungen offenzulegen. 

5.5 Vorzulegen sind endgültig bis zum 31. Dezember 2026 
die nachfolgend (unter den Nrn. 5.5.1 bis 5.5.4) aufgeführten 
Daten und Nachweise. Auf Anforderung sind die jeweils zu-
grundeliegenden Daten und Berechnungen offenzulegen. 
Soweit bezogen auf die Vorlage der endgültigen Daten und 
Nachweise das endgültige Ergebnis der jeweiligen Einnah-
menaufteilung maßgeblich ist, dies jedoch zum 31. Dezem-
ber 2026 noch nicht vorliegt, wird der zu diesem Zeitpunkt 
letztverfügbare Stand der Einnahmenaufteilung (jedoch 
nicht älter als einen Monat) zugrunde gelegt; eine spätere 
Korrektur findet ungeachtet der Pflicht zum Nachreichen 
von Testaten nicht statt. Ausgenommen hiervon sind Um-
verteilungen nach Nr. 2.2 Satz 7 von Einnahmen, wenn die 
tatsächlichen Einnahmen die Soll-Einnahmen übersteigen. 
Diese Umverteilung ist in Abstimmung mit dem Aufgaben-
träger und der Bayerischen Eisenbahngesellschaft mbH im 
Rahmen des endgültigen Nachweises vorzunehmen.

5.5.1 Für den Referenzzeitraum von Januar 2019 bis Dezem-
ber 2019 sind die nachfolgenden Daten und Nachweise vor-
zulegen:
- die Fahrgeldeinnahmen in diesem Zeitraum für jeden Tarif-
bereich (Verbundtarife, Übergangstarife, landesweite Tarife, 
Haustarife), in dem das Verkehrsunternehmen tätig ist;
- die für den jeweiligen Monat dem Verkehrsunternehmen 
zugeordneten Fahrausweise und Erlöse differenziert nach 
der jeweiligen Kartenart und Preisstufe sowie die Höhe des 
Tarifs. Zusätzlich anzugeben ist der Umfang der Betriebsleis-
tungen im Referenzzeitraum von Januar 2019 bis Dezember 
2019 in Soll-Fahrplan-Kilometern;
- Soweit Zahlungsausfälle im Kalenderjahr 2019 nachweisbar 
sind: Bestätigungen der Verbundorganisationen bzw. Testa-
te eines Wirtschaftsprüfers oder Bestätigung eines Steuer-

2 DTBY-Portal: Portal des Freistaates Bayern zum Vollzug der Abrech-
nung des Deutschlandtickets; erreichbar unter 
https://dtby.intraplan.de/

https://www.bauen.bayern.de//min/verkehrsministerkonferenz/index.php
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beraters über die Beträge für die betroffenen Fahrausweise;
Bestätigungen der Verbundorganisationen über die aufge-
teilten Einnahmen im Kalenderjahr 2019 und die Einnah-
menaufteilung für die hochgerechneten Fahrgeldeinnah-
men für das Kalenderjahr 2025;
- Soweit ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag oder ein ei-
genwirtschaftlicher Verkehr direkt von einer Verbundinteg-
rationsmaßnahme betroffen ist: Bestätigung der jeweiligen 
Verbundorganisation zur Berücksichtigung eines bestimm-
ten Betrages in den hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen 
aus dem wegfallenden Tarif für das durch die Verbundinte-
grationsmaßnahme betroffene Gebiet. Wenn der genannte 
Betrag nicht durch die Verbundorganisation ermittelt wur-
de, ist zusätzlich die Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers, 
Steuerberaters oder Gutachters zur sachgerechten Ermitt-
lung des Betrages erforderlich.

5.5.2 Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den 
Zeitraum Januar 2025 bis Dezember 2025 hochgerechneten 
tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen sind vorzulegen:
- die um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum Januar 2025 
bis Dezember 2025 gemäß Nr. 4.3.1.1 der Richtlinien Bayern 
2025 hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen des Zeitraums 
in 2019;
- die Nachweise über die durchgeführten Tarifanpassungen 
gegenüber dem Referenzzeitraum;
- Nachweis zur Gesamtzahl der Abonnentinnen und Abon-
nenten im Sinne Nr.  4.3.1.1 Satz 10 der Richtlinien Bayern 
2025 zu den Stichtagen 30. April 2023 und 31. Januar 2026;
- Nachweis über den Umfang der Betriebsleistungen in den 
gesamten Kalenderjahren 2019 und 2025 in Soll-Fahrzeug-, 
Wagen-, bzw. Zug-Kilometern sowie die tatsächlich erbrach-
te Betriebsleistung in den gesamten Kalenderjahren 2019 
und 2025. 

5.5.3 Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der Ausgleichs-
leistungen sind bezogen auf das Kalenderjahr 2025 vorzu-
legen:
- die ermittelten anzusetzenden tatsächlichen Fahrgeldein-
nahmen der Monate Januar 2025 bis Dezember 2025;
- Bestätigung der Verbundorganisationen zum Ergebnis der 
Einnahmenaufteilung 2025 nach Nr. 4.3.1.2 Satz 9 Richtlinien 
Bayern 2025 (soweit die Verbundorganisation Zahlungsaus-
fälle im Rahmen der Einnahmeaufteilung erfasst: inklusive 
der Beträge für die ausgegebenen Fahrausweise, für die 
aufgrund von Zahlungsausfällen keine tatsächlichen Fahr-
geldeinnahmen erzielt wurden) sowie Nachweise für die 
jeweils maßgeblichen Regelungen oder Vereinbarungen 
zur Durchführung der Einnahmeaufteilung für die Tarife, die 
das Verkehrsunternehmen anwendet oder anerkennt; auf 
Anforderung sind diese auch für Vorjahre vorzulegen; aus 
der Bestätigung müssen sich Anzahl und betragsmäßiger 
Ansatz für Deutschlandtickets, Deutschland-Jobtickets und 
Deutschland-Semestertickets unter Berücksichtigung des 
durch Beschluss des Koordinierungsrates festgelegten bun-

deseinheitlichen Vertriebsanreizes ergeben;
- Nachweis über weitere Tarifvorgaben und deren tarifliche 
Auswirkungen (Mindereinnahmen) einschließlich der hier-
für gewährten Ausgleichsleistungen für die gesamten Ka-
lenderjahre 2019 und 2025;
- soweit Nr.  4.3.1.1  Satz  6 der Richtlinien Bayern 2024 (Ta-
rifdeckel) Anwendung findet, ist eine transparente Über-
leitungsrechnung der Soll- und Ist-Einnahmen vorzulegen; 
die Einhaltung des Tarifdeckels in der Ausgleichsermittlung 
muss insbesondere durch die Bestätigung der jeweiligen 
Verbundorganisation bzw. die Bestätigung eines Wirt-
schaftsprüfers oder eines Steuerberaters nachgewiesen wer-
den;
- die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets; 
die Tickets sind monatsscharf getrennt auszuweisen nach 
Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubil-
dende und Freiwilligendienstleistende); die Angaben zu den 
Studierenden sind getrennt nach den einzelnen Hochschu-
len mit (solidarischen) Semestertickets und ohne Semester-
ticket darzustellen;
- die jeweils maßgeblichen Regelungen oder Vereinbarun-
gen zur Durchführung der Einnahmenaufteilung für die Tari-
fe, die das Verkehrsunternehmen anwendet oder anerkennt; 
auf Anforderung sind diese auch für die Vorjahre vorzulegen;
- für die pauschale Ermittlung der in direktem ursächlichem 
Zusammenhang mit der Einführung des Deutschlandti-
ckets vermiedenen oder ersparten Aufwendungen aus dem 
Vertrieb des bisherigen Tarifsortiments: Nachweis über die 
Anzahl der vom Verkehrsunternehmen oder mittelbar über 
einen Vertriebsdienstleister verkauften Fahrkarten im Abon-
nement jeweils zu den Stichtagen 30. April 2023 und 31. Ja-
nuar 2025 (vergleiche Nr. 4.3.5 der Richtlinien Bayern 2025); 
Abonnements in diesem Sinne sind Zeitfahrkarten mit einer 
zeitlichen Gültigkeit von mehr als einem Monat einschließ-
lich der in Nr. 4.3.5 der Richtlinien Bayern 2025 aufgeführten 
Sonderregelungen;
- soweit nach Nr. 4.3.5 der Richtlinien Bayern 2025 ein Nach-
weis über die tatsächlich ersparten Vertriebsaufwendungen 
geführt wird, sind die betragsmäßigen Einsparungen von 
Vertriebsaufwendungen nach Nr. 5.4 Satz 4 der Richtlinien 
Bayern 2025 von einem Wirtschaftsprüfer, Steuerberater 
oder vom Rechnungsprüfungsamt bescheinigen zu lassen;
- gesonderte Aufstellung, aus der sich die Berechnung 
der Soll- und Ist-Netto-Einnahmen 2025 ohne Einnahmen 
aus nicht zu berücksichtigenden Kartenarten für die Be-
rechnung der Minderung der Erstattungsleistungen nach 
§§ 228 ff. SGB IX auf Basis von Nr. 4.3.2 der Richtlinien Bayern 
2025 ergibt;
- Nachweise über Minderungen anderer Ausgleichsleistun-
gen aus allgemeinen Vorschriften nach Maßgabe der Nrn. 
4.3.1 und 4.3.3 der Richtlinien Bayern 2025 sowie eine Auf-
stellung, aus der die Berechnung der entsprechenden Min-
derungen vollständig nachvollziehbar ist;
- für den Fall, dass durch die Fahrgeldzuscheidung kein 
Nachteilsausgleich in Anspruch genommen werden muss 
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(vergleiche Nr. 2.2 Satz 7), eine Bestätigung zur Abführung 
des den Soll-Einnahmewert des Kalenderjahres 2025 gemäß 
den Richtlinien Bayern 2025 übersteigenden Betrags;
- Nachweis der nicht vorhandenen Überkompensation ge-
mäß Nr. 4.2.4 einschließlich Bestätigung der Einhaltung der 
im Rahmen dieser allgemeinen Vorschrift geregelten Anfor-
derungen sowie der korrekten Ermittlung und sachlichen 
Richtigkeit der Daten; dies kann durch nachweisbare Da-
ten und Darlegung vom Verkehrsunternehmen selbst oder 
durch einen Wirtschaftsprüfer bzw. Steuerberater erfolgen. 

5.6 Das Verkehrsunternehmen bestätigt die Richtigkeit der 
gemachten Angaben und vorgelegten Daten.

5.7 Werden die vorgenannten Unterlagen und Nachweise 
nicht fristgerecht vorgelegt, kann die Ausgleichsleistung 
ganz oder teilweise versagt werden.

5.8 Die Darlegungs- und Nachweisführung erfolgt bei ge-
meinwirtschaftlichen Verkehren unter Beachtung der vorste-
henden Grundsätze auf Basis des jeweils geltenden öffentli-
chen Dienstleistungsauftrags nach Maßgabe der dortigen 
Regelungen. Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren können in 
der Umsetzungsvereinbarung ergänzende Regelungen zur 
Darlegungs- und Nachweisführung getroffen werden. Im 
Einzelfall können bei Bedarf Abweichungen oder Konkreti-
sierungen zu den im Rahmen dieser allgemeinen Vorschrift 
geregelten Nachweispflichten geregelt werden.

5.9 Die Stadt Bayreuth kann vom Verkehrsunternehmen die 
Vorlage weiterer Angaben und Nachweise verlangen, soweit 
dies zur Erfüllung der Nachweispflichten nach den Richtlini-
en Bayern 2025 oder insbesondere aufgrund von Rechtsvor-
schriften sowie Anforderungen der EU-Kommission oder des 
Obersten Rechnungshofes erforderlich ist. 

5.10 Die Stadt Bayreuth kann die von dem Verkehrsunter-
nehmen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift beizu-
bringenden Daten, Nachweise, Kalkulationen, Testate oder 
ähnliches selbst oder durch einen von ihr bestimmten, zur 
Verschwiegenheit verpflichteten Dritten prüfen lassen. Das 
Verkehrsunternehmen ist verpflichtet, auf entsprechendes 
Verlangen Einblick in die hierfür notwendigen Unterlagen 
zu gewähren. 

5.11 Im Hinblick auf die Übermittlung und Verarbeitung 
von Betriebs-, Geschäfts- sowie ggf. personenbezogenen 
Daten werden die jeweils geltenden rechtlichen Vorgaben 
beachtet. Sofern die jeweils geltenden Richtlinien Deutsch-
landticket diesbezüglich weitergehende Vorgaben treffen, 
werden diese ebenfalls umgesetzt. Bei Bedarf werden hierzu 
entsprechende Vereinbarungen zwischen Verkehrsunter-
nehmen und der Stadt Bayreuth getroffen. Gleiches gilt in 
Bezug auf die Aufbewahrung der zugrundeliegenden Unter-
lagen und Daten sowie für die hierfür geltenden Fristen.

6. Abwicklung der Ausgleichsleistungen, Abschlagszahlun-
gen
6.1 Soweit im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienst-
leistungsauftrags oder der Umsetzvereinbarung nichts Ab-
weichendes geregelt wird, gewährt die zuständige Behörde 
dem Verkehrsunternehmen auf Antrag Abschlagszahlungen 
gemäß Nr. 6.2 und Nr. 6.3.

6.2 Die Verkehrsunternehmen erhalten für die Monate Janu-
ar 2025 bis August 2025 auf Antrag eine erste Abschlagszah-
lung in Höhe von zwei Dritteln der für das Kalenderjahr 2024 
vorläufig gewährten Ausgleichsleistungen. Die Auszahlung 
erfolgt in monatlichen Tranchen. Der Antrag auf die erste 
Abschlagszahlung ist bis zum 19.  Februar 2025 über das 
DTBY-Portal zu stellen. 
Eine zweite Abschlagszahlung für die Monate September 
bis Dezember 2025 wird auf Antrag entsprechend des vo-
raussichtlichen Bedarfs im Kalenderjahr 2025 gewährt. Die 
Auszahlung der zweiten Abschlagszahlung erfolgt entspre-
chend Nr. 6.4.1 Satz 5 der Richtlinien Bayern 2025 in monatli-
chen Tranchen. Der Antrag ist bis zum 15. August 2025 über 
das DTBY-Portal im Rahmen des Ausgleichsantrages (siehe 
Nr. 5.3) zu stellen. Die Vorgaben zur konkreten Ermittlung 
des voraussichtlichen Bedarfs und die konkrete Abwick-
lung der zweiten Abschlagszahlung richten sich nach den 
entsprechenden, durch das Bayerische Staatsministerium 
für Wohnen, Bau und Verkehr festzulegenden, Vorgaben im 
DTBY-Portal.
Soweit Verkehrsunternehmen für das Kalenderjahr 2024 
keine Ausgleichsleistungen für die Tarifanerkennungspflicht 
des Deutschlandtickets erhalten haben oder aufgrund von 
Änderungen der Einnahmeaufteilung des Deutschlandti-
ckets wesentliche Änderungen bei der Höhe der Ausgleichs-
leistungen für das Kalenderjahr 2025 zu erwarten sind, 
stimmen sich Verkehrsunternehmen und die Stadt Bayreuth 
über ein sachgerechtes Vorgehen zur Gewährung von Ab-
schlagszahlungen für das Kalenderjahr 2025 ab.
Abweichungen zwischen der auf Basis der Prognosen nach 
Nr. 5.3 ermittelten vorläufigen anteiligen Ausgleichsleistung 
und den bereits ausgezahlten Abschlagszahlungen werden 
in Form von Nachzahlungen oder Rückzahlungen ausge-
zahlt oder zurückgefordert. 
Die auf Basis der Prognosen nach Nr. 5.3 ermittelte vorläu-
fige Ausgleichsleistung für das gesamte Kalenderjahr 2025 
wird in Form von Nachzahlungen oder Rückzahlungen ge-
genüber den bereits ausgezahlten Abschlagszahlungen 
ausgezahlt oder zurückgefordert; etwaige bereits erfolgte 
Rückzahlungen werden entsprechend berücksichtigt. So-
weit noch keine Abschlagszahlungen erfolgt sind, erfolgt 
eine Auszahlung der vorläufigen Ausgleichsleistung in vol-
ler Höhe. 

6.3 Zusätzlich zu den Abschlagszahlungen gemäß Nr. 6.2 
gewährt der Aufgabenträger Stadt Bayreuth Abschlags-
zahlungen auf die Ausgleichsleistungen für die Minderein-
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nahmen aus dem Ermäßigungsticket wie folgt: Jeweils zum 
15. des auf die Gültigkeit des jeweils ausgegebenen Tickets 
folgenden Monats können Abschlagszahlungen über das 
DTBY-Portal beantragt werden. Hierzu ist dort die Anzahl 
der jeweils ausgegebenen, gültigen Ermäßigungstickets zu 
melden. Die Höhe der Abschlagszahlung beträgt je gemel-
deten verkauften Ermäßigungsticket 20 Euro. Das Verkehrs-
unternehmen kann sich zu der Antragsstellung auch eines 
Dienstleisters bedienen. Der Betreiber des DTBY-Portals ist 
als datenschutzrechtlich Verantwortlicher zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten berechtigt, soweit dies zur Ab-
wicklung der Leistungen erforderlich ist. 

6.4 Die endgültige Ermittlung der Ausgleichsleistungen 
nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift erfolgt unter 
Berücksichtigung der Abschlagszahlungen nach den Nrn. 
6.1 bis 6.3. Gemäß Nr. 4.4 der Richtlinien Bayern 2025 sind 
erhaltene Abschlagszahlungen auf die Ausgleichleistungen 
anzurechnen. Die endgültige Ermittlung der Ausgleichsleis-
tungen beinhaltet auch eine Regelung zu Nachzahlungen 
und zum Umgang mit Überzahlungen (Rückerstattung oder 
Verrechnung) einschließlich etwaiger Verzinsungen. 

7. Veröffentlichung nach Art. 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007
7.1 Die Stadt Bayreuth ist über die auf Grundlage dieser all-
gemeinen Vorschrift gewährten Ausgleichsleistungen be-
richtspflichtig gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr.  1370/2007. Soweit ein öffentlicher Dienstleistungsauf-
trag besteht, sind die Ausgleichsleistungen nach Maßgabe 
dieser allgemeinen Vorschrift Bestandteil der Ausgleichsleis-
tungen auf Grundlage des jeweiligen öffentlichen Dienst-
leistungsauftrags; sie werden somit gesamthaft zusammen 
mit den Ausgleichsleistungen dieses öffentlichen Dienstleis-
tungsauftrags im Rahmen des Berichts nach Artikel  7  Ab-
satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 dargestellt. 
7.2 Sofern dies für die Gewährleistung der Berichtspflicht 
nach Artikel  7  Absatz  1  Satz  1 der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 erforderlich ist, können Daten, die im Zusam-
menhang mit dieser allgemeinen Vorschrift stehen, auch 
nachträglich von den Verkehrsunternehmen eingefordert 
werden. Verkehrsunternehmen, denen ein Ausgleich auf-
grund dieser allgemeinen Vorschrift gewährt wird, können 
sich insoweit nicht auf Vertraulichkeit bzw. die Geheimhal-
tung der von ihnen gemachten Angaben berufen.

8. Inkrafttreten und Geltungsdauer; Außerkrafttreten
8.1 Diese allgemeine Vorschrift tritt gemäß Art. 26 Abs. 1 Satz 
2 GO am 01.01.2025 in Kraft. 

8.2 Diese allgemeine Vorschrift tritt am 31. Dezember 2025 
außer Kraft. Die Abwicklung des Verfahrens über die Gewäh-
rung von Ausgleichsleistungen für das Kalenderjahr 2025 
wird auch nach dem Außerkrafttreten gemäß Satz 1 nach 
den Regelungen dieser allgemeinen Vorschrift zu Ende ge-

führt (insbesondere Erfüllung sämtlicher Nachweispflichten 
durch die Verkehrsunternehmen und Durchführung der 
Schlussabrechnung). Die allgemeine Vorschrift kann durch 
Änderungsatzung verlängert, geändert oder aufgehoben 
werden. Die allgemeine Vorschrift und die damit verbun-
dene Pflicht zur Anerkennung des Deutschlandtickets kann 
insbesondere dann außer Kraft gesetzt werden, wenn keine 
ausreichende Finanzierung des Deutschlandtickets mehr si-
chergestellt ist, um die auf Basis der Satzung bestehenden 
Ausgleichsansprüche vollumfänglich zu befriedigen. 

Anlagen: 
Anlage 1
Besondere Bestimmungen zum bayerischen ermäßigten 
Deutschlandticket für Auszubildende, Studierende und Frei-
willigendienstleistende (Ermäßigungsticket) 
Download: https://www.bayreuth.de/wp-content/uploads/ 
2025/02/Anlage1_Ermaessigungsticket2025.pdf

Anlage 2  
Festlegungen zur Umsetzung der Stufe 2 der Einnahmeauf-
teilung für das Deutschlandticket in Bayern (2025) 
Download: https://www.bayreuth.de/wp-content/uploads/ 
2025/02/Anlage2_Festlegungen_Einnahmenaufteilung.pdf

Anlage 3
Richtlinien über die Gewährung von Billigkeitsleistungen 
zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen 
Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutsch-
landticket im Jahr 2025 im Freistaat Bayern (Richtlinien 
Deutschlandticket ÖPNV Bayern 2025)
Download: https://www.bayreuth.de/wp-content/uploads/ 
2025/02/Anlage3_Richtlinien_DT-Bayern2025.pdf

Bayreuth, den 14.02.2025
STADT BAYREUTH

gez. Thomas Ebersberger
Oberbürgermeister

Impressum:

Herausgeber: 
Stadt Bayreuth, Amt für Öffentlichkeitsarbeit 
und Stadtkommunikation
Geschäftsstelle:
Neues Rathaus, Luitpoldplatz 13, Zimmer 508, 
Telefon: 0921/25-1483, 
E-Mail: pressestelle@stadt.bayreuth.de
Gestaltung: Fröhlich PR GmbH

Weitere Informationen über die Stadt Bayreuth finden 
Sie auch im Internet unter www.bayreuth.de.
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Löschungen

Gebäudeart    Fl.Nr.  Gemarkung Bezeichnung
Wohnhaus    1417  Bayreuth  Carl-Schüller-Straße 22
         (Abbruch)
Wohnhaus    1080  Bayreuth  Herzog 7
         (Abbruch)
Wohnhaus    1080  Bayreuth  Herzog 9
         (Abbruch)
Bürogebäude    4869/1  Bayreuth  Nürnberger Straße 42
         (Abbruch)

Neunummerierungen

Gebäudeart    Fl.Nr.  Gemarkung Bezeichnung
Einfamilienwohnhaus   3517/23  Bayreuth  An der Bärenleite 2 a
Funktionsgebäude    1978/3  Bayreuth  Äußere Badstraße 18
         (siehe Planausschnitt)
Einfamilienwohnhaus   1/3  Seulbitz  Breiter Rain 6
Wohnhaus mit Nebengebäuden  403  Oberkonnersreuth Gut Grunau 1
Wohnhaus    1904/21, 1904/22 Bayreuth  Jean-Paul-Straße 93
Micro-Appartement   4757  Bayreuth  Nürnberger Straße 62 a
         (siehe Planausschnitt)
Micro-Appartement   4757  Bayreuth  Nürnberger Straße 62 b
         (siehe Planausschnitt)
Auf die Verpflichtung der Eigentümerinnen und Eigentümer und der Inhaberinnen und Inhaber grundstücksgleicher Rechte 
auf die Anbringung von Ziffernschildern ihrer Hausnummer am jeweiligen Anwesen wird hingewiesen.

Straßenbenennung und Hausnummerierung im Stadtgebiet Bayreuth
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Umnummerierungen

Gebäudeart    Fl.Nr.  Gemarkung Bezeichnung
Kindergarten    4890  Bayreuth  alt: Äußere Badstraße 25
         neu: Am Flößanger 10
Mehrfamilienwohnhaus   123/46, 123/45 Meyernberg alt: Laimbacher Straße 47/49
         neu: Laimbacher Straße 47

Die nachstehend aufgeführten Sparkassenbücher, ausge-
stellt von der Sparkasse Bayreuth, sind verloren gegangen:

Konto-Nr. neu 3411213428
Konto-Nr. alt        11213428
Konto-Nr.         3710232350

Gemäß Art. 35 des Ausführungsgesetzes zum BGB wird der 
gegenwärtige Inhaber dieser Urkunden aufgefordert, bin-
nen einer Frist von

drei Monaten

seine Rechte unter Vorlage der Sparkassenbücher bei der 
unterzeichneten Sparkasse anzumelden.
Die Urkunden werden nach Fristablauf für kraftlos erklärt.

Sparkasse Bayreuth
Der Vorstand

Aufgebot von Sparkassenbüchern

Diese findet am Dienstag den 25. März 2025, in der 
Gaststätte Bock  in Ramsenthal  um 19.30 Uhr statt.

Tagesordnungspunkte
1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes
3. Bericht des Kassiers
4. Entlastung der Vorstandschaft und des Kassiers
5. Neuwahlen der Vorstandschaft
6. Wünsche und Anregungen

gez. Rainer Masel

Einladung zur Jahreshauptversammlung 
und Vorstandswahl der 

Flurbereinigungsgenossenschaft
Bayreuth – Bindlach

Für ein 25-jähriges Dienstjubiläum wurde

Herr Thorsten Fichtner, Stadtbauhof,

von Oberbürgermeister Thomas Ebersberger geehrt.

Dienstjubilare der Stadt Bayreuth


